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Städtebaulicher Vertrag 
zur Aufstellung des Bebauungsplans für einen Gewerbepark in der Rauentaler Straße 

 

zwischen 

 

1. Stadt Rastatt, vertreten durch die Oberbürgermeisterin Monika Müller, Dienstanschrift: Rathaus 
Rastatt, Marktplatz 1, 76437 Rastatt,  

nachfolgend „Stadt“ genannt, 

 

und 

 

2. CTP Germany X GmbH, Lietzenburger Straße 75, 10719 Berlin, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Berlin unter HRB 254034, vertreten durch die gemeinschaftlich vertretungsbefugten Pro-
kuristen Timo Hielscher und Alen Stosic,  

nachfolgend „Vorhabenträgerin“ genannt, 

 

– Stadt und Vorhabenträgerin nachfolgend zusammen die „Parteien“ – 

 

Vorbemerkung 

Die Stadt hat in der Sitzung des Gemeinderats am 25.07.2019 die Aufstellung des Bebauungsplans 
„Gewerbegebiet Rauentaler Straße 47-49“ für eine Brachfläche zwischen der Rauentaler Straße und 
dem Berliner Ring beschlossen. In der Sitzung am 28.04.2025 hat der Gemeinderat den Bebauungsplan 
in „Gewerbepark Rauentaler Straße“ umbenannt und im weiteren Aufstellungsverfahren den Gel-
tungsbereich angepasst (im Folgenden „Bebauungsplan“). Die Stadt strebt zeitnah die Offenlage des 
Bebauungsplans nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 2 BauGB an.  

Die Vereinbarungenthält Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse;diese sind im
Folgendenfür den Zweck der Offenlage
teilweisegeschwärzt.Die Vereinbarungist
vertraulichzubehandeln.
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Ziel ist die planungsrechtliche Grundlage für die Entwicklung eines multifunktionalen Gewerbeparks 
zu schaffen. Die Vorhabenträgerin plant, auf der etwa 5,7 ha großen Fläche einen Gewerbepark mit 
flexiblen Nutzungsmöglichkeiten vor allem für kleine und mittlere Unternehmen in Hallengebäuden 
für gewerbliche Betriebsformen zu errichten. Abhängig von der Vorhabengenehmigung ist eine Nut-
zung der Hallen bis zu einem Umfang von 0:00 bis 24:00 Uhr an sieben Tagen in der Woche angestrebt. 
Im Übrigen ergeben sich der Geltungsbereich und die Nutzungsmöglichkeiten aus den Festsetzungen 
des Bebauungsplans (vgl. Anlagen 1 und 2). 

Mit dem städtebaulichen Vertrag treffen die Parteien unter anderem Regelungen zur Kostentragung 
im Zusammenhang mit der Bauleitplanung und Pflichten im Zusammenhang mit der Umsetzung des 
Vorhabens. 

 

§ 1 Bauleitplanung 

(1)  Vertragsgebiet ist der Umgriff des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans (Anlage 1) und 
die öffentliche Verkehrsfläche des Anschluss- und Einmündungsbereichs an der Rauentaler Straße 
(Teilfläche von Grundstück Gemarkung Rastatt, Flurstück 1166; vgl. Anlage 4). Der Bebauungsplanum-
griff entspricht dem „Vorhabengrundstück“, das aus den im Grundbuch von Rastatt des Amtsgerichts 
Achern, Gemeinde Rastatt auf Blatt Nr. 3713, 9220, 14111 und 20477 wie folgt eingetragenen Flächen 
besteht,  

Gemarkung Rastatt Flurstück 1127 19.164 m² 

Gemarkung Rastatt Flurstück 1127/7 1.739 m² 

Gemarkung Rastatt Flurstück 1127/13 1.209 m² 

Gemarkung Rastatt Flurstück 1128/11 6.401 m² 

Gemarkung Rastatt Flurstück 1128/1 29.860 m² 

 Gesamt 58.373 m² 

sowie den Flächen für die Ausgleichsmaßnahmen auf den Grundstücken Gemarkung Niederbühl, Flur-
stück 3748 (blau umrandete Fläche in Anlage 5) und Gemarkung Rastatt, Flurstück 2325 (grün umran-
dete Fläche in Anlage 5), und Gemarkung Rastatt, Flurstück 7490/2 (Anlage 6) 

(2) Durch die in diesem Vertrag enthaltenen Vereinbarungen bleibt die Planungshoheit der Stadt 
unberührt. Den Parteien ist bewusst, dass eine Verpflichtung zur Einleitung und Durchführung eines 
Bauleitplanverfahrens oder zum Abschluss dieses Planverfahrens mit einem bestimmten Ergebnis 
durch diesen Vertrag nicht begründet werden kann. Die kommunale Planungshoheit der Stadt wird 
durch diesen Vertrag nicht eingeschränkt (vgl. § 1 Abs. 3 S. 2 BauGB). 
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(3) Die Vorhabenträgerin beauftragt das Planungsbüro und die Fachgutachter mit der Erstellung der 
für den Bebauungsplan erforderlichen Unterlagen. Die Stadt beauftragt Prüfungen, Änderungen an 
erstellten Unterlagen oder neue Unterlagen nur in Abstimmung mit der Vorhabenträgerin und nur 
wenn dies für die Bauleitplanung notwendig ist. Die Stadt nimmt Änderungen an Entwürfen nur in 
Abstimmung mit der Vorhabenträgerin vor. 

(4) Die Vorhabenträgerin räumt der Stadt hiermit im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten un-
entgeltliche sowie umfassende Mitnutzungsrechte an sämtlichen Planungen, Gutachten, sonstigen 
Ausarbeitungen und anderen urheberrechtlich geschützten Leistungen ein, die im Zusammenhang mit 
Planverfahren und zur Verwirklichung der mit dem Vorhaben und der Planung verfolgten Ziele erstellt 
wurden und werden, einschließlich etwaiger Entwürfe oder Vorarbeiten. Das unentgeltliche Nutzungs-
recht der Stadt entfällt, wenn die Stadt das Vorhaben nicht weiterverfolgt, insbesondere die Bauleit-
planung abbricht, obwohl es von der Vorhabenträgerin weiterverfolgt wird. In diesem Fall räumt die 
Vorhabenträgerin der Stadt auf deren Verlangen das Nutzungsrecht gegen eine angemessene Entschä-
digung ein.  

 

§ 2 Kostentragung 

(1)  Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, die mit der Bauleitplanung ursächlich zusammenhängen-
den Kosten zu tragen. Hierzu zählen insbesondere die Kosten für die Erstellung des Bebauungsplans 
samt Begründung, Umweltbericht sowie erforderlicher Fachgutachten. 

(2)  Interne Verwaltungskosten der Stadt, insbesondere für ihr Personal und ihre Sachmittel für die 
Durchführung des Verfahrens, trägt die Vorhabenträgerin nicht. Abweichend hiervon trägt die Vorha-
benträgerin die der Stadt im Zusammenhang mit diesem Vertrag und dem Bauleitplanverfahren ent-
stehenden Kosten externer Rechtsberatung bis zu einem Höchstbetrag von . 

(3) Kosten für die Abwasserbeseitigung über die öffentliche Einrichtung der Stadt richten sich nach 
der Satzung der Stadt Rastatt über die öffentliche Abwasserbeseitigung vom 09.12.2024. 

(4) Die Vorhabenträgerin trägt die Kosten für Veränderungen und Schäden an öffentlichen Ver-
kehrsflächen, die durch das Vorhaben verursacht werden. Die Kostenlast für Maßnahmen im Zusam-
menhang mit der Vorhabenerschließung richtet sich nach § 4 Abs. 10. 

(5) Die Vorhabenträgerin trägt die Kosten für die Waldumwandlung und -pflege, die dazu benötigte 
Artenschutzmaßnahmen im Umfang wie in § 6 dieser Vereinbarung dargestellt.  
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§ 3 Bauverpflichtung 

(1)  Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, auf dem Vorhabengrundstück das in Absatz 2 darge-
stellte Bauvorhaben gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans und den Bestimmungen dieses 
Vertrages zu errichten.  

(2)  Das Bauvorhaben umfasst  

- die Errichtung von sieben innen flexibel auszugestaltenden Gewerbehallen auf dem Vorhab-
engrundstück mit einer maximalen BGF von 33.500 m², exkl. Halleneinbauten und Nebenan-
lagen (Anlage 7), die Errichtung von min. 40 Pkw-Stellplätzen, 

- Stell- und Warteplätze für 3 LKW entsprechend Lageplan Anlage 7, 
- Warenein- und -ausgang über LKW-Andockrampen, 
- die Begrünung von min. 30 % der geeigneten Hallendachflächen entsprechend den textlichen 

Festsetzungen des Bebauungsplans (Anlage 2), 
- die Installation von Photovoltaikanlagen auf einer Fläche von min. 60 % der geeigneten Hal-

lendachfläche, 
- die Errichtung der inneren Erschließung auf dem Vorhabengrundstück entsprechend Lage-

plan Anlage 7 als Privatstraße. Die verkehrstechnische Erschließung der Gesamtanlage er-
folgt ausschließlich über den im Bebauungsplan dargestellten Anschlusspunkt, wie er im 
zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes dargestellt ist, 

- zum Nachbar-Flst. mit den Nummern 7490/2 entweder die Errichtung einer Stützmauer (vgl. 
beispielsweise Anlage 8) oder die Ausbildung einer Böschung. Die Parteien sind sich einig, 
dass es sich bei den Darstellungen in Anlage 8 um einen Planungsstand handelt, von dem die 
Vorhabenträgerin abweichen darf. Die Abweichungen sind unabhängig vom Baugenehmi-
gungserfordernis mit der Stadt (Fachbereich Stadtplanung) abzustimmen, 

- die Bepflanzung der Freiflächen gemäß Anlage 9 und deren dauerhafte Unterhaltung und 
Pflege. 

(3) Weitere Nutzungen, beispielsweise ein separates Bürogebäude und ein Gastronomiebetrieb, 
der auch der Versorgung des Vorhabengrundstücks dient, können auf dem Vorhabengrundstück er-
richtet und eingerichtet werden, sofern sie nach dem Bebauungsplan zulässig sind.  

(4) Die Vorhabenträgerin wird das Bauvorhaben nach Absatz 2 in separaten Bauabschnitten bean-
tragen. Derzeit plant die Vorhabenträgerin zwei separate Bauabschnitte für die Hallen und einen Bau-
abschnitt für das Bürogebäude und den Pkw-Stellplatz an der Rauentaler Straße. Die Vorhabenträgerin 
ist verpflichtet, innerhalb von 12 Monaten nach wirksamer Bekanntmachung des Bebauungsplans 
(§ 10 Abs. 3 BauGB) einen Bauantrag zu stellen. Die Vorhabenträgerin plant, alle Bauanträge zum Bau-
vorhaben nach Absatz 2 in engem zeitlichem Zusammenhang zu stellen; sie verpflichtet sich, den Bau-
antrag für die letzte zu errichtende Gewerbehalle spätestens 15 Monate nach wirksamer 
Bekanntmachung des Bebauungsplans zu stellen.  



 Seite 5 von 15 

(5) Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, innerhalb von 36 Monaten nachdem die für den jeweiligen 
Bauabschnitt beantragte Baugenehmigung der Vorhabenträgerin gegenüber bestandskräftig gewor-
den ist, das Bauvorhaben in dem Umfang der jeweiligen Baugenehmigung zu errichten. Sollten Dritte 
eine oder mehrere Baugenehmigungen anfechten und daraufhin entweder durch die Bauaufsicht oder 
ein Gericht ein Baustopp verhängt werden, verlängert sich die Errichtungsfrist um die Dauer der Un-
terbrechung der Baumaßnahmen. Für den Fall, dass die Baugenehmigung angefochten wird, ohne dass 
ein Baustopp verhängt wird, finden die Parteien eine einvernehmliche Lösung zu einer angemessenen 
Verlängerung der Frist nach Satz 1. 

(6) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, bis zu Aufnahme der Nutzung durch den ersten Mieter 
des Gewerbeparks die Außenanlage und Bepflanzung entsprechend dem Gestaltungsplan aus der Bau-
genehmigung fertig anzulegen. Die Vorhabenträgerin darf Bepflanzungsmaßnahmen, die nicht die 
Baumallee entlang der Rauentaler Straße betreffen, aufschieben, wenn und so weit damit zu rechnen 
ist, dass die Pflanzen durch die Realisierung der weiteren Baumaßnahmen und Bauabschnitte zur Re-
alisierung des Bauvorhabens in Mitleidenschaft gezogen würden. Die Außenanlagen und Bepflan-
zungsmaßnahmen sind spätestens 6 Monate nach Fertigstellung des Gesamtvorhabens fertigzustellen.  

(7) Vertragsstrafe und Sicherheitsleistung 

a)  Zahlung einer Vertragsstrafe 

Kommt die Vorhabenträgerin ihren Verpflichtungen zur fristgerechten Bauantragstellung gemäß § 3 
Abs. 4, zur fristgerechten Fertigstellung gemäß § 3 Abs. 5 oder zur fristgerechten Herstellung der Au-
ßenanlagen, Begrünungs- und Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 3 Abs. 6 schuldhaft nicht nach, ist sie 
verpflichtet, an die Stadt eine Vertragsstrafe zu zahlen. 

b)  Bemessungsgrundlage 

Bemessungsgrundlage der Vertragsstrafe ist das bisher angenommene Projektvolumen des Vorhabens 
von rund . 

Maßgeblich ist ausschließlich das hier angenommenen Projektvolumen. Eine spätere Änderung der 
tatsächlichen Baukosten bleibt für die Berechnung der Vertragsstrafe außer Betracht. 

c)  Höhe der Vertragsstrafe 

Die Vertragsstrafe beträgt: 

- bei nicht fristgerechter Stellung des ersten Bauantrags (§ 3 Abs. 4 Satz 3)  
 

- des letzten Bauantrags für die Gewerbehallen (§ 3 Abs. 4 Satz 4)   
, 
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- bei nicht fristgerechter Fertigstellung (§ 3 Abs. 5)  
, 

- bei nicht fristgerechter Herstellung der Außenanlagen, Begrünungs- und Ausgleichsmaßnah-
men . 

d)  Höchstgrenze 

Die Vertragsstrafe ist der Höhe nach begrenzt auf insgesamt . 

e)  Schadensersatz und Fälligkeit 

Die Vertragsstrafe wird mit Ablauf einer von der Stadt gesetzten angemessenen Nachfrist fällig. Die 
Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt der Stadt vorbehalten. Eine verwirkte Ver-
tragsstrafe wird auf einen etwaigen Schadensersatzanspruch angerechnet. 

f) Sicherheitsleistung 

 
 
 
 
 
 

 

 

Die Sicherheit ist spätestens zu dem Zeitpunkt an die Vorhabenträgerin durch Rücksendung zurückzu-
geben, zu der etwaigen Ansprüche der Stadt auf Zahlung verwirkter Vertragsstrafen gemäß § 3 Abs. 4, 
5 und 6 erfüllt sind und/oder feststeht, dass keine Vertragsstrafe gemäß § 3 Abs. 4, 5 und 6 mehr ver-
wirkt wird. 

(8)  Die Stadt ist jederzeit berechtigt, den Bebauungsplan aufzuheben, § 1 Abs. 3 BauGB. Wegen 
einer Aufhebung des Bebauungsplans können Ansprüche der Vorhabenträgerin gegen die Gemeinde 
nicht geltend gemacht werden, wenn die Vorhabenträgerin 6 Monate nach der in Absatz 4 genannten 
Frist keinen Bauantrag gestellt hat oder das Bauvorhaben nach Absatz 2 12 Monate nach der in Ab-
satz 5 genannten Frist nicht abschließt und ein Abschluss auch nicht innerhalb der nächsten vier Wo-
chen zu erwarten ist.  
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§ 4 Verkehrliche Erschließung 

(1)  Das Vorhabengrundstück grenzt auf einer Länge von etwa 180 m an die Rauentaler Straße 
(Grundstück Gemarkung Rastatt, Flurstück 1166; „Erschließungsstraße“). Zur verkehrlichen Erschlie-
ßung des Vorhabengrundstücks durch die Errichtung der Zu- und Ausfahrten sind Umbauten im Be-
reich des öffentlichen Geh- und Radwegs der Erschließungsstraße erforderlich 
(„Erschließungsmaßnahmen“). Es ist Wunsch der Stadt, im Zusammenhang mit den erforderlichen 
Bautätigkeiten für die Erschließungsmaßnahmen den öffentlichen Geh- und Radweg der Erschlie-
ßungsstraße auf der gesamten Länge von 180 m, also auch außerhalb der Erschließungsmaßnahmen 
zu pflastern („weitere Maßnahmen“). Nach derzeitiger Planung handelt es sich für die weiteren Maß-
nahmen um eine Fläche von insgesamt etwa 257 m² (vgl. Anlage 4). Den Parteien ist bekannt, dass sich 
unter dem bestehenden öffentlichen Geh- und Radweg ein nicht mehr in Betrieb befindlicher Kanal 
sowie diverse Versorgungsleitungen befinden, die gegebenenfalls im Zusammenhang mit den auf den 
Flächen umzusetzenden Maßnahmen verlegt werden müssen. Darüber hinaus sind den Parteien keine 
Tatsachen bekannt, die Anlass für technisch anspruchsvolle und aufwändige Gründungsmaßnehmen 
oder Bodensanierungen erfordern würden. 

(2)  Zur verkehrlichen Erschließung des Vorhabens setzt die Vorhabenträgerin die in Anlage 4 be-
schriebenen Erschließungsmaßnahmen und bei dieser Gelegenheit auch die weiteren Maßnahmen 
nach den anerkannten Regeln der Technik um. Die Stadt stellt dafür die Erschließungsstraße im erfor-
derlichen Umfang unentgeltlich zur Verfügung und gestattet die Inanspruchnahme für diesen Zweck. 
Den Parteien ist bekannt, dass wegen des Entfalls einer Bestandsleuchte im Bereich der Zufahrt zu den 
Hallengebäuden (vgl. Anlage 4) abhängig von noch durchzuführenden lichttechnischen Berechnungen 
Kompensationsmaßnahmen erforderlich werden könnten. In diesem Fall stimmt die Vorhabenträgerin 
die Kompensation mit der Stadtwerke Rastatt GmbH ab. Die Stadt stellt auch für diese Kompensati-
onsmaßnahmen ihr Grundstück und die bestehenden Anlagen im erforderlichen Umfang zur Verfü-
gung.  

(3)  Die Erschließungsmaßnahmen und weiteren Maßnahmen sind vor Ausführung in Genehmi-
gungs- und Ausführungsplänen darzustellen und der Stadt (Fachbereich Tiefbau) frühzeitig vorzulegen. 
Erforderliche Genehmigungen oder Zustimmungen holt die Vorhabenträgerin ein. Die Vorhabenträge-
rin verpflichtet sich, bei der Durchführung alle bestehenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften einzu-
halten, einschließlich der einschlägigen technischen Regelwerke und der Vorschriften zum Umwelt- 
und Bodenschutz. Änderungen und Ergänzungen der Straßenbeleuchtung sind mit der Stadtwerke Ras-
tatt GmbH abzustimmen. Die Stadt wird die Vorhabenträgerin bei ihren Bemühungen um Genehmi-
gungen, Zustimmungen und Abstimmungen nach besten Kräften unterstützen.  

(4) Der Baubeginn und die Fertigstellung der Erschließungsmaßnahmen und weiteren Maßnahmen 
sind den o. g. Dienststellen zwei Wochen zuvor anzuzeigen.  

(5)  Die Vorhabenträgerin haftet mit Beginn der Erschließungsmaßnahmen und weiteren Maßnah-
men bis zur Abnahme für alle Personen- und Sachschäden, die unmittelbar oder mittelbar durch sie 
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Dauer der Gewährleistungsfrist mit dem Nachunternehmer der Vorhabenträgerin, ansonsten 
2 Jahre. 

(10) Die Vorhabenträgerin führt die Erschließungsmaßnahmen und die weiteren Maßnahmen auf ei-
gene Kosten durch. Kosten für die weiteren Maßnahmen erstattet die Stadt der Vorhabenträgerin. 
Abgerechnet wird nach den tatsächlichen Baukosten. Zur Erstattung legt die Vorhabenträgerin der 
Stadt (Tiefbauamt) nachvollziehbare und geprüfte Rechnungen der beauftragten Unternehmen vor.  

§ 5 Gebietsentwässerung 

Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, die Gebietsentwässerung entsprechend den in Anlage 10 dar-
gestellten technischen Anforderungen in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten auf dem Vor-
habengrundstück herzustellen. 

 

§ 6 Artenschutz, Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft, Waldumwandlung 

(1)  Die Vorhabenträgerin wird die Vermeidungsmaßnahmen und die CEF-Maßnahmen zum Arten-
schutz entsprechend der Artenschutzfachlichen Prüfung (Anlage 11) umsetzen. Sie verpflichtet sich, 
die ökologische Baubegleitung sowie das Monitoring entsprechend der Festsetzungen und Hinweise 
im Bebauungsplan zu übernehmen. 

(2)  Die Stadt stellt im angrenzenden Bereich (Flurstück Nr. 7490/2) Bäume für die Anbringung von 
15 Vogelnistkästen und 2 Fledermausquartierkästen (im Folgenden zusammen „Nistkästen“) zur Ver-
fügung. Die Kästen werden gemäß der Anlage 6 aufgehängt. 

Die Vorhabenträgerin ist für die Pflege, Reinigung und den Ersatz der Nistkästen verantwortlich, ein-
schließlich der Durchführung der Arbeiten mit Handwerkzeug und Leiter. Schäden an den Nistkästen, 
die durch Naturgewalten oder baumpflegerische Maßnahmen entstehen, gehen zu Lasten der Vorha-
benträgerin. 

Das städtische Grundstück Flurstück Nr. 7490/2 ist offen zugänglich. Weitere Maßnahmen zur Verbes-
serung der Zugänglichkeit sind seitens der Stadt nicht vorgesehen und dürfen von der Vorhabenträge-
rin nicht eigenständig durchgeführt werden. 

Die Stadt bleibt für die Pflege der Bäume zuständig. Kann der Erhalt eines Baumes nicht mehr gewähr-
leistet werden, sorgt die Vorhabenträgerin dafür, dass der betreffende Nistkasten an einem neuen 
Standort wieder angebracht wird. Der neue Standort ist mit der Stadt abzustimmen, wobei eigene 
Grundstücke der Vorhabenträgerin bevorzugt zu berücksichtigen sind. 

15 Jahren nach der Fertigstellung der Grünanlage sind die Kästen auf dem eigenen Grundstück der 
Vorhabenträgerin an den inzwischen gewachsenen Bäumen umzuhängen. 
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(3) Die Vorhabenträgerin plant, für das Vorhaben eine Waldfläche mit einer Größe von 0,25 ha in 
Anspruch zu nehmen und umzuwandeln. Zum Ausgleich der Inanspruchnahme wird entsprechend den 
im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen auf den in Anlage 5 dargestellten Flächenlandwirt-
schaftlich genutzten Ackerflächen eine Ersatzaufforstung und eine Waldrandgestaltung durchführen. 
Die Stadt verpflichtet sich, die Maßnahmen der Ersatzaufforstung innerhalb der in der Waldumwand-
lungsgenehmigung gesetzten Frist durchzuführen. Die Fertigstellung ist der Vorhabenträgerin spätes-
tens zwei Wochen nach Abschluss der Aufforstungsmaßnahmen schriftlich oder per E-Mail mitzuteilen.  

(4)  Die Stadt verpflichtet sich, Erhaltungsmaßnahmen auf den Aufforstungsflächen für die Dauer 
von 10 Jahren durchzuführen. Die Vorhabenträgerin zahlt der Stadt dafür eine einmalige Entschädi-
gung in Höhe von  

 
 

Der Betrag (brutto) ist ein Jahr nach Bestandskraft der Waldumwandlungsgenehmigung fällig. Die Vor-
habenträgerin erhält eine Kostenaufstellung durch die Stadt Rastatt.  

(5) Für die Ersatzaufforstungs- sowie die erforderlichen Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen der 
Stadt leistet die Vorhabenträgerin eine Kompensationszahlung in Höhe von  

. Davon für die Ersatzaufforstung:  
 für 0,25 Hektar aufzuforstender Fläche und 

für die Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen: 
 für 0,25 Hektar aufzuforstender Fläche. Sollte sich die auf dem Vorhabengrundstück umzuwan-

delnde Fläche im Verhältnis zu der in Absatz 2 angenommen Fläche reduzieren und die 
Aufforstungsfläche damit kleiner ausfallen, verringert sich die Höhe der Kompensationszahlung ent-
sprechend. Das Entgelt versteht sich als Bruttoentgelt und ist ein Jahr nach Bestandskraft der Waldum-
wandlungsgenehmigung fällig. Die Vorhabenträgerin erhält eine Kostenaufstellung durch die Stadt 
Rastatt.  

 

§ 7 Waldabstand 

(1) Der Bebauungsplan setzt an der nördlichen und nordöstlichen Grenze des Vorhabengrundstücks 
Baufenster in unmittelbarer Nähe der bewaldeten Flächen fest (vgl. Planzeichnung Anlage 1). Die Fest-
setzungen lassen eine Bebauung zu, die den in § 4 Abs. 3 LBO vorgesehenen Abstand zum Wald von 
mindestens 30 m unterschreitet. Dadurch entstehen innerhalb der Gebäude Räume sowie außerhalb 
der Gebäude Freiflächen in unmittelbarer Nähe zum Wald (im Folgenden „Flächen Waldabstand“). 

(2) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, auf den Flächen Waldabstand 
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(7) Die Vorhabenträgerin stellt die Stadt sowie die mit der Bewirtschaftung der Waldflächen be-
trauten Personen und Stellen von allen Ansprüchen einschließlich etwaiger Prozesskosten frei, die 
Dritte infolge ihres Aufenthalts in den Gebäuden, auf den Grundstücksflächen oder auf den zugehöri-
gen Zufahrten geltend machen und die im Zusammenhang mit Einwirkungen aus dem Wald oder des-
sen Bewirtschaftung stehen. 

(8) Die Vorhabenträgerin verzichtet gegenüber der Stadt auf Einwendungen oder Ansprüche, die 
sich aus der Höhe, der auf den angrenzenden Waldflächen stehenden Bäume oder aus deren Ab-
stand zu den baulichen Anlagen ergeben könnten, soweit damit nicht zugleich die forstübliche Ver-
kehrssicherung beeinträchtigt ist. 

(9) Soweit bei der Bewirtschaftung der angrenzenden Waldflächen besondere Vorsichtsmaßnah-
men aufgrund der Bebauung auf dem Vorhabengrundstück erforderlich werden, stimmen sich die 
Stadt oder der jeweiligen Waldbewirtschafter mit der Vorhabenträgerin zur geplanten Umsetzung 
der Maßnahmen ab. Die Vorhabenträgerin übernimmt etwaige Mehrkosten, die der Stadt oder dem 
jeweiligen Waldbewirtschafter durch die Maßnahmen entstehen. 

(10) Maßnahmen zur Herstellung von Böschungen oder Stützmauern gemäß § 3 Abs. 2 dieses Ver-
trages sind ausschließlich auf dem Vorhabengrundstück zulässig. Eingriffe in die angrenzenden städti-
schen Waldflächen sind ausgeschlossen. Insbesondere dürfen auf städtischen Grundstücken keine 
Böschungen hergestellt, Stützmauern gegründet, Baugruben angelegt oder sonstige bauliche Anlagen 
errichtet sowie keine Arbeits- oder Baustelleneinrichtungsflächen in Anspruch genommen werden. 
Abstandsflächen nach der Landesbauordnung Baden-Württemberg dürfen nicht auf dem angrenzen-
den städtischen Grundstück (Flurstück Nr. 7490/2) nachgewiesen werden. 

 

§ 8 Vertretung 

(1) Die Vorhabenträgerin erklärt, dass sie im Zusammenhang mit dem Vorhaben und der Bauleit-
planung, von der CTP Invest Germany GmbH mit dem Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister 
des Amtsgerichts Charlottenburg zu HRB 257014 B und geschäftsansässig Lietzenburger Straße 75, 
10719 Berlin (nachfolgend als „CTP Invest“ bezeichnet) vertreten wird. Die die CTP Invest Germany 
GmbH ist Ansprechpartnerin für die Stadt in allen Angelegenheiten in Zusammenhang mit dem Bebau-
ungsplanverfahren. Sie ist hiermit von der Vorhabenträgerin zur Abgabe und Entgegennahme sämtli-
cher außergerichtlicher, behördlicher und gerichtlicher Erklärungen für die Vorhabenträgerin im 
Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans, insbesondere im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag sowie in etwaigen diesbezüglichen behördlichen oder gerichtlichen Auseinandersetzungen be-
vollmächtigt. Die Regelungen im Innenverhältnis zwischen der Vorhabenträgerin und der CTP Invest 
Germany GmbH, insbesondere zur Entscheidungsfindung, bleiben diesen überlassen. 
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(2) Erklärungen und Zustellungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag können mit Rechtswir-
kung gegenüber der Vorhabenträgerin entweder an die Vorhabenträgerin oder an die in Absatz 1 be-
nannte bevollmächtigte Vertreterin (CTP Invest) gerichtet werden. Die Stadt ist nicht verpflichtet, 
ausschließlich an die Vertreterin zuzustellen. Änderungen der Empfangs-/Zustellungsbevollmächti-
gung werden erst wirksam, wenn sie der Stadt schriftlich angezeigt und die neue Bevollmächtigung 
nachgewiesen wurde.  

(3) Ein Widerruf der Vollmacht ist jederzeit zulässig, jedoch nur dann wirksam, wenn er schriftlich 
gegenüber der Stadt und unter Benennung eines neuen Zustellungs- und Empfangsbevollmächtigten 
erfolgt.  

 

§ 9 Rechtsnachfolge 

(1)  Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, die in diesem Vertrag übernommenen Verpflichtungen 
und Bindungen einem Rechtsnachfolger im Eigentum der vertragsgegenständlichen Flächen mit Wei-
tergabeverpflichtung aufzuerlegen. 

(2)  Ein (vollständiger oder teilweiser) Vorhabenträgerwechsel bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung der Stadt. Die Stadt wird die Zustimmung erteilen, wenn der Nachfolger seine fachliche 
und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nachweist, die vertraglich geschuldeten Sicherheiten stellt und 
keine sonstigen wichtigen Gründe entgegenstehen. 

Wichtige Gründe sind insbesondere Zweifel an der Zuverlässigkeit/Compliance, fehlende organisatori-
sche Leistungsfähigkeit, unzureichende Sicherheiten, ausdrücklich auch fehlende Sicherheiten zur Si-
cherung der Vertragsstrafen nach § 3, oder eine Gefährdung der Vertragserfüllung. 
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§ 10 Wirksamwerden 

(1)  Dieser Vertrag wird mit Unterzeichnung durch die Parteien wirksam, mit Ausnahme der §§ 4, 5 
und 6, die erst mit der Bekanntmachung des Bebauungsplans oder Erteilung einer Baugenehmigung 
nach § 33 BauGB wirksam werden. 

(2)  Die Vorhabenträgerin kann von dem Vertrag zurückzutreten, wenn die Stadt den Bebauungsplan 
binnen 12 Monaten nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung nicht beschließt, soweit die Vorhaben-
trägerin nicht bis dahin zumindest eine Baugenehmigung nach § 33 BauGB erlangt hat.  

(4) Die Vorhabenträgerin hat keinen Anspruch auf einen bestimmten Planinhalt. Soweit infolge von 
Abweichungen zu den in den Anlagen 1 und 2 enthaltenen Festsetzungen einzelne vertragliche Leis-
tungspflichten (insbesondere Kosten- oder Ausgleichsleistungen) unverhältnismäßig werden, werden 
die Parteien über eine angemessene Anpassung dieser vertraglichen Pflichten verhandeln. Die Par-
teien sind sich einig, dass jedenfalls ein Bebauungsplan, der eine Ausnutzbarkeit des Vorhabengrund-
stücks von weniger 30.000 m² BGF ermöglicht, unverhältnismäßig ist. Gesetzliche Rechte nach § 60 
VwVfG bleiben unberührt. 

(5) Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären. 

 

§ 11 Schlussbestimmungen 

(1)  Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag und Gerichtsstand für alle Streitigkei-
ten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Rastatt, soweit dies zulässigerweise vereinbart, 
werden kann. 

(2) Die in diesem Vertrag genannten Anlagen sind integraler Bestandteil des Vertrages. Soweit Re-
gelungen in den Vertragsanlagen im Widerspruch zu Regelungen in dem Textteil des Vertrages stehen, 
gehen die Regelungen in dem Textteil dieses Vertrags vor. 

Vertragsänderungen und -ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform, soweit 
nicht kraft Gesetzes ohnehin eine strengere Form vorgeschrieben ist. Nebenabreden bestehen nicht. 

(3)  Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen 
dieses Vertrages nicht. In diesem Fall sollen die gesetzlichen Regelungen gelten. Die Parteien verpflich-
ten sich, unwirksame, gesetzlich nicht geregelte Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn 
und Zweck dieses Vertrages rechtlich und wirtschaftlich entsprechen. Dies gilt auch bei Vertragslücken. 
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Bestandteile dieses städtebaulichen Vertrages sind: 

Anlagen  
Anlage 1 Bebauungsplan Planzeichnung, Entwurf Stand 27.02.2026 
Anlage 2 Bebauungsplan textliche Festsetzungen, Entwurf Stand 02.03.2026 
Anlage 3 Aufstellungsbeschluss v. 25.07.2019 
Anlage 4 Plan Verkehrsfläche des Anschluss- und Einmündungsbereichs zur Rauentaler 

Straße, Stand 20.02.2026 
Anlage 5 Plan Ausgleichs- und Waldumwandlungsflächen, Stand: 03.12.2025 
Anlage 6 Plan Nistkästen auf Flurstück 7490/2, Stand 05.03.2026 
Anlage 7 Planungskonzept ctp, Stand 05.03.2026 
Anlage 8 Plan Stützmauer, Stand 02.02.2026 
Anlage 9 Freiflächenplan, Stand 23.02.2026 
Anlage 10 Entwässerungsplanung, Stand 27.01.2025 
Anlage 11 Gutachten Artenschutz, Stand 27.02.2026 

 

 

 
____________________________________ 
Ort, Datum 

 
____________________________________ 
Ort, Datum 

 
 
 
____________________________________ 
Oberbürgermeisterin Monika Müller 

 
 
 
____________________________________ 
CTP Germany X GmbH 
ppa. Timo Hielscher 
 
 
 
CTP Germany X GmbH 
ppa. Alen Stosic 

 



Anlage Nr. 1 zum städtebaulichen Vertrag siehe Anlage Nr. 4 zur Drucksache Nr. 2026-063

Anlage Nr. 2 zum städtebaulichen Vertrag siehe Anlage Nr. 5 der Drucksache Nr. 2026-063







 

  
OB federführendes 

Dezernat 
Fachbereich 

Finanzwirtschaft 
Stabsstelle 

RPA 
beteiligter 

Fachbereich 
federführender 

Fachbereich 
 
 
 
 

    Fachbereichsleiter Sachbearbeiter 

3/3 

 

Ziele der Planung sind: 

 

- die Schaffung eines attraktiven Gewerbegebietes, in dem hochwertige Nutzungen im 

Bereich der Dienstleistungen und des Handwerks angesiedelt werden sollen; 

- die Schaffung von geeigneten der Rahmenbedingungen für die Entstehung von zahl-

reichen Arbeitsplätzen mit sehr guten Anbindung an den regionalen öffentlichen Nah-

verkehr durch die Nähe zum Bahnhof Rastatt 

- Vermeidung von flächenintensiven und wesentlich störenden gewerblichen Nutzun-

gen mit einem hohen Anteil an LKW-Verkehr  

- Steuerung der Zulässigkeit von Vergnügungseinrichtungen 

- Bewältigung von Schallschutzkonflikten unter Berücksichtigung des Schutzbedürfnis-

ses der vorhandenen Wohnbebauung in der 'Rauentaler Straße' und der Straße 'Im 

Steingerüst' 

- Entwicklung und Umsetzung eines Grünordnungskonzeptes unter Beachtung der An-

forderungen der Klimaanalyse und der ökologischen Aspekte 

    
 

 

II. Finanzielle Auswirkungen: 
 

Führt die Beschlussvorlage zu finanziellen Verpflichtungen? 

 nein  nein, aber evtl. Folgebeschlüsse  ja 

 
 
 

*** 
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